
Beschluss:  
 
Der Stadtrat beschließt einstimmig, der Stellungnahme der Verwaltung folgend, die Verwaltung 
zu beauftragen, zunächst eine Konzeption zur Organisation und Durchführung möglicher 
Stadtteilbegehungen zu erarbeiten. Das zu erstellende Konzept wird dem Haupt- und 
Finanzausschuss sowie Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt sowie gegebenenfalls auch im 
Fachbereichsausschuss IV beraten. 


